
Unternehmensleitungen sind für den Erfolg ihrer Leistungen verantwortlich.  
Hierbei bedienen sie sich entsprechender Führungsmethoden, ihrer Führungs-
mannschaft und der Organisation des Unternehmens. 

Der Weg ist das Ziel
zum Unternehmenserfolg
Die richtige Zusammenarbeit im Team sichert den Erfolg
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Sie sind dabei ausschließlich auf marktori-
entiertes Handeln angewiesen. Denn der 
Markt ist der Ausgangspunkt jeder betrieb-
lichen und unternehmerischen Erfolgsakti-
vität. Die marktorientierte Handlungsaktivi-
tät kann aber nicht  ohne Einbezug sozialer 
Komponenten erfolgreich werden. Ludwig 
Erhard hatte hierzu deutliche Aussagen ge-
macht. 

Sind es neuere Erkenntnisse der Politi-
ker, wenn diese heute den Mindestlohn und 
auch die Beteiligung von Mitarbeitern im 
Unternehmen ansprechen? Können derar-
tige öffentliche Überlegungen und Publika-
tionen die Motivation und Teamfähigkeit 
der Beschäftigten mit den Unternehmens-
leitern in den Unternehmen steigern? 

Die volkswirtschaftliche Geschichte 
zeigt deutlich, dass nur marktorien-

tiertes Handeln und Erkenntnisse so-
wohl der Wirtschaft und auch den 

Unternehmen im Wettbewerb gut tun. Insofern gibt  
der „Wettbewerbs-Sport“ ein Beispiel für leistungs- 
orientiertes Handeln durch Wettbewerb. In beiden  
Situations-Bereichen ist der Leistungserfolg  mess- und 
erreichbar. Wichtig und grundlegend ist jedoch, dass 
die Wettkämpfer in einer Sport-Mannschaft und die 
Mitarbeiter in der Unternehmung ebenfalls in der 
Mannschaft ihr Bewusstsein finden können; Team- 
work. Dieses ist eine wichtige Grundregel für  

alle Führungs- und Dispositions- 
kräfte und für alle Mitarbeiter im 
Unternehmen. Die Beachtung 
dieser Regel ist das soziale 
Handeln wert. Es ist die 

Ethik im Unterneh-men, das sittliche  
Wollen und Handeln der Menschen,  
also die im Unternehmen den Er- 
folg schaffenden Menschen in  
das Bewusstsein zu rücken. Nur 
vom Erfolg des jeweiligen Un-
ternehmens im Wettbe- 
werb sind also die Exis- 
tenzgrundlage seiner 
Führungskräfte und  
deren Mitarbeiter  
abhängig. 

… die Ethik im Unternehmen nie losgelöst 
vom Ziel des Unternehmens behandeln

Innerhalb der Zielpyramide des Unternehmens müssen die Einzel- 
zeile (SOLLS) jeder Stelle aus dem mit ihr verbundenen Gesamtziel 
entwickelt und sowohl kurz- wie längerfristig festegelegt werden.

Zu unterscheiden sind:

das qualitative Ziel, der verbale Ausdruck mit der gedanklichen 
Formulierung einerseits und

das quantitative Ziel andererseits, welches mit konkreten Daten 
das qualitative Ziel begründet.

➾ Preise-Markt
➾  Kapital
➾  Mindestgewinn
➾  Substanz und Verkehrswert
➾  Kapazität
➾  Liquidität
➾  Organisation

Ziel

1. Qualita- 
tives Ziel:

Wunsch, Vorstellung, 
Vision, Absicht. Ziel des 

Unternehmens ist es für alle an 
und im Unternehmen Beteiligten 

und Beschäftigten die Existensgrund-
lage auf Dauer zu gewährleisten.

2. Quantitatives Ziel:
zahlenmäßiger Ausdruck der Einflußgrößen mit Daten, 
Feststellung der Entwicklung und IST-Situation für die 

SOLL-Konzeption, mit der das QUALITATIVE ZIEL 
gesichert werden kann.

Ziel

Die Spitze der 
Zielhierachie bildet 

das Gesamtziel 
des Unternehmens.

Daraus wird die Zielsetzung 
der Unternehmensführung abgeleitet.

Aus der Zielsetzung der Unternehmens-
führung leitet sich die Zielsetzung der Geschäfts-

feld-Bereiche ab.

Weiter abgeleitet stehen die Zielsetzungen für jede einzelne 
Stelle im Unternehmen, die systematisch aus den Zielsetzungen 

der überstellten Ebenen abzuleiten sind.
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Ziel-Pyramide

Die Zielpyramide 
beinhaltet das 
qualitative und 
quantitative Ziel
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So ist die Ethik im Unternehmen nie 
losgelöst vom Ziel des Unternehmens zu 
behandeln und fordert eine hinreichende 
Führungs-, Informations- und Vertrau-
ensfähigkeit. Die Zielsetzung ist zu offen-
baren für das Bewusstsein aller Beteiligten. 
Das Ziel einer jeden betrieblichen Wirt-
schafts-Institution ist in jedem Fall zweidi-
mensional (siehe Bild 1 Zielpyramide) mit 
1. dem qualitativen Ziel und 
2. dem strukturellen, quantitativen Ziel. 

Will das Unternehmen den erforderlich 
besseren Nutzen im Markt und Wettbewerb 
erbringen, sind verständlicherweise die 
Marktforderungen ständig zu ergründen 
und die geltenden Zielerkenntnisse hieraus 
allen Führungskräften und Mitarbeitern 
mitzuteilen. Die Zielsetzung betrifft umfas-
send die Gestaltung der Organisation und 
spricht  ständig die Frage an, ob denn auch 
die Organisation des Unternehmens die 
Zielsetzung der dauerhaften Existenz- 
sicherung gewährleisten kann.  Ellinger / 
Wildemann haben zur Reorganisation und 
Folgewirkungen bis zur Zukunftswirkung 
Gedanken aufgezeigt (Bild 2).

Reorganisation und ihre Folgewirkungen

Belastung des normalen Geschäftsablaufs
Änderungswiderstände
 Sachliche bedingt (z.B. Ungenauigkeit der Daten, Koordinationsmängel)
 Personell bedingt
  Fähigkeitsbarrieren
  Willensbarrieren
  Risikobarrieren
Organisatorische Wirkungen
 Ablauforganisation
 Aufbauorganisation
Konfliktintensität
 Motiv-Konflikte
 Wahrnehmungs-Konflikte
 Rollen-Konflikte
 Verteilungs-Konflikte
 Macht-Konflikte
Zukunftswirkung
•  Initiierung neuer Problemlösungen
•  Veränderung des Systems für die Zukunft

Synergetische Zusammenarbeit ist dem-
nach gefordert. Eine derartige Zusammen-
arbeit heißt mehr Offenheit, mehr Vertrau-
en, mehr Freude und mehr Lebensqualität. 

Günter Sehlhoff
c/o BUB Berater-Cooperation

E-Mail: g.sehlhoff@bauwirtschaft.de
Fax: 05202/9836 - 20

BUCHTIPP

VOB/B Kommentar
Schon bei seinem Erscheinen anlässlich des 2. Deutschen Baugerichtstags in Hamm am 13.06.2008 fand der „VOB/B Kommen-
tar“ von Leinemann reges Interesse: Die 3. Auflage erscheint jetzt im >Werner Verlag - Eine Marke von Wolters Kluwer Deutsch-
land< und zudem im neu gestalteten Einband. Mit dieser neuen Auflage ist der VOB/B Kommentar von Leinemann zu einem 
Werk mit zahlreichen Alleinstellungsmerkmalen gereift, das alles enthält, was Baurechtler zur Beurteilung von VOB/B-Verträgen 
benötigen. Auf 1080 Seiten wird das gesamte Bauvertragsrecht erläutert; berücksichtigt werden dabei ebenso Randbereiche wie 
etwa das Recht der Bieter- und Arbeitsgemeinschaften. Als sehr hilfreich dürfte sich erweisen, dass der Kommentar anschau- 
lich erläuterte Kalkulationsbeispiele für typische Fälle von Mengenmehrungen (§ 2 Nr. 3), Leistungsänderungen (§ 2 Nr. 5) und 
zusätzliche Leistungen (§ 2 Nr. 6) enthält. Wer diese Beispiele liest, wird ein Verständnis dafür entwickeln, was unter dem Begriff 
der Preisfortschreibung anhand der Urkalkulation verstanden wird. Hier zeigt sich wieder einmal die praktisch orientierte Pers- 
pektive der Autoren, die allesamt erfahrene Baurechtler und Baubetriebler sind, zu denen in der 3. Auflage nun auch ein Vor- 
sitzender Richter hinzugestoßen ist. 

Völlig neu erläutert sind das Kündigungsrecht des Auftraggebers nach § 8 VOB/B (Franz) sowie der für die Praxis außeror-
dentlich wichtige Pauschalvertrag, § 2 Nr. 7 (Leinemann), einschließlich der wegweisenden Bistro-Entscheidung des BGH vom 
13.03.2008. Die neu hinzugekommenen Kommentatoren Brauns, Hilgers, Franz, Jünemann und Hildebrandt kommentieren 
ebenso wie die Kommentatoren der 2. Auflage Hafkesbrink, Leinemann, Reister, Roquette, Schliemann, Schoofs, Silbe und 
Sterner pointiert und detailliert; die inhaltliche Konsistenz des Werkes  bleibt auch jetzt erhalten. Denn die Sorgfalt des Heraus-
gebers bei der Zusammenführung der unterschiedlichen Kommentierungen führt zu einer widerspruchsfreien und  schlüssigen 
Darstellung des gesamten VOB/B-Bauvertragsrechts. Darüber hinaus wird – wo Bezüge zum BGB unerlässlich sind – auch das 
gesetzliche Werkvertragsrecht herangezogen und teilweise ausführlich kommentiert: Dies betrifft nicht nur die Erläuterungen der 
§§ 642, 648, 648a BGB, wo Leinemann schon seit der 1. Auflage einer der Vorreiter war, sondern auch die §§ 640 ff. BGB neben 
den ohnehin stets abzuhandelnden verjährungsrechtlichen Vorschriften. 

Ralf Leinemann
VOB/B Kommentar
3. Auflage 2008, 1080 Seiten, gebunden
Subskriptionspreis EUR 109, ab 18.9.2008 EUR 119,-
Werner Verlag, ISBN 978-3-8041-2490-5


